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 Zeven, 17.02.2021 

Beschlussvorlage 

Samtgemeinde Zeven 
Nr.  SG/424/2016-21 

Beratungsfolge Termin 

Betriebsausschuss Samtgemeinde 25.02.2021 

Samtgemeindeausschuss 23.03.2021 

Samtgemeinderat 19.05.2021 

 
 

TOP:  Geschäftsbericht Wasserwerk Zeven 2018 
 
Anlagen: Geschäftsbericht Wasserwerk Zeven 2018 

 
 

Sachverhalt/Begründung: 
Aufgrund einer Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes ist eine gebührenrechtliche Nachkalkulation der 
Wasserversorgung für die Jahre 2011 bis 2019 durchgeführt worden. Da das Ergebnis dieser Prüfung in 
den Jahresabschluss 2018 eingearbeitet werden musste, ist eine Änderung des Geschäftsberichtes 2018 
erforderlich gewesen. 
Der Geschäftsbericht 2018 des Wasserwerkes Zeven mit Jahresabschluss zum 31.12.2018, bestehend 
aus Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenachweis und Anhang, wurde im Novem-
ber 2020 von der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, erstellt. 
 
Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2018 
 

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 weist eine Bilanzsumme in Höhe von 4.820.990,28 € und 
einen Jahresverlust in Höhe von 80.259,02 € aus.  

 
2. Da ein steuerlicher Mindestgewinn für 2018 nicht erzielt wurde, konnten keine Konzessionsabga-

ben verrechnet werden. Der Betrag für Konzessionsabgaben 2018 i. H. v. 137.049,17 € wird im 
Geschäftsjahr 2019 nachgeholt. 
 
Hiervon entfallen auf: 

 die Stadt Zeven 79.869,68 € 

 die Gemeinde Heeslingen 29.770,71 € 

 die Gemeinde Elsdorf 16.775,10 € 

 die Gemeinde Gyhum 10.633,68 € 
 

3. Der Verkauf von Trinkwasser hat sich wie folgt entwickelt: 
 

Abgabe in m³ Veränderungen 
2018 2017 m³ v. H. 
1.693.000 1.585.000 + 108.000 + 6,8 

 
4. Investiert wurden 2018 insgesamt 955.667,79 €. 

 
5. Der Jahresabschluss und der Lagebericht zum 31.12.2018 wurden von der Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft BRS Treuhand GmbH, Hannover, geprüft. Es wurde ein uneingeschränkter Bestäti-
gungsvermerk erteilt. 

 
 
Finanzielle Auswirkung: 
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Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat stellt den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2018 in der vorgelegten und geprüf-
ten Fassung fest.   
 

 
 

Federführend  Mitzeichnend  Einverstanden 

FB/Sst. Zeichen/Datum FB/Sst. Zeichen/Datum  Zeichen/Datum 
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Me/Ben 16.02.21 
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Samtgemeinde-
bürgermeister 
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